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Die genannten drei frühesterhaltenen cluniacensischen Necrologien, die 

Molinier dem 12. Jahrhundert zugewiesen hatte, erlauben also Einblicke in 

Zeugnisse cluniacensischen Totengedächtnisses aus der zweiten Hälfte des 11. 
Jahrhunderts, aus der Zeit des Abtes Hugo von Cluny. Sie stammen aus alten 

Abteien, die erst im Lauf ihrer Geschichte cluniacensisch wurden, und aus ei- 
nem Cluniacenserpriorat, das dadurch von allen anderen cluniacensischen Prio- 

raten unterschieden war, daß es als erstes Cluniacenserinnenkloster, in dem 

weibliche Verwandte von Äbten und Mönchen Clunys lebten, eine Union mit 
Cluny selbst eingegangen ist. Von dieser frühen Necrologiengruppe hebt sich 

eine zweite ab, die im Lauf des 12. Jahrhunderts in Prioraten, die mehr oder 

weniger weit von Cluny entfernt lagen, zustande gekommen ist. 

Hier sind die 18 000 bzw. 30 000 Namen enthaltenden Totenbücher aus 

den Prioraten Longpont bei Paris (19) und S. MartindesChamps zu Paris 

(20) zu nennen. Im Zusammenhang mit S. Martin-desChamps steht die in den 

Anfang des 13. Jahrhunderts hineinreichende kleine, nur 3 200 Namen umfas- 

sende Necrologanlage der Cluniacenserahtei Pontoise, auch wenn sie schon 

rein formal in ihrer Differenzierung eingetragener Personengruppen nicht der 

bei den Cluniacensern üblichen Zweiteilung in 'nostre congregationis monachi' 

und 'familiares nostri' entspricht (21). Als quantit6 nigligeable in der Synopse 

cluniacensischer Necrologien kann auch das kleine, lokalkolorierte Necrolog 

von Beaumont-sur-Oise gelten (22). Vor der Mitte des 12. Jahrhunderts ist 

in S. Saulve bei Valenciennes, also an einem Ort, der schon in die kirchli- 
che Topographie des Karolingerreiches gehört, nachdem S. Saulve anfangs 

des 12. Jahrhunderts den Cluniacensern als Priorat zur Verfügung gestellt 

worden war, ein Totenbuch angelegt worden, das von dieser Zeit an für eine 

Weile mit den Einträgen der anderen cluniacensischen Necrologien aus dem 12. 

Jahrhundert korrespondierte (23). 

Wahrend wir Necrologien wie die aus S. Gilles (24) oder BremeINovalese 

(25) nicht berücksichtigen, weil diese Klöster so wenig wie S. Benigne de Dijon 

(26) rechtlich zur 'ecclesia Cluniacensis' gehörten, wenn sie auch vorüber- 

gehend einen Cluniacenser zum Abt hatten oder zeitweise von Professen Clunys 
besiedelt waren, ist noch auf ein Necrolog hinzuweisen, das, obwohl es erst 

aus dem späten Mittelalter überliefert ist, die jeweils ersten Tageseinträge mit 
den anderen Necrologien teilt und aus der Cluniacenserabtei stammt, die 

Herzog Wilhelm VIII. von Aquitanien zu Beginn des Investiturstreites gegrün- 
det hat, aus Montierneuf de Poitiers (27). In der zweiten, im 12. Jahrhundert 

und später entstandenen Gruppe cluniacensischer Necrologien kommt beson- 

dere Bedeutung denjenigen aus S. MartindesChamps und Longpont zu, die 
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nicht nur umgeben, sondern auch mit Schenkungen und Söhnen, die Mönche 

wurden, getragen haben, begegnen da wieder (30). Überhaupt wird man finden, 

daß der 'fami1iares'-Kreis Clunys vom 10. bis zum 12.  Jahrhundert, wie er den 

Urkunden und Erzeugnissen der Geschichtsschreibung zu entnehmen ist, bei 

der tibertragung von Namen aus den verlorenen Necrologien Clunys in die er- 

haltenen Necrologien cluniacensischer Klöster weitestgehend verlorengegangen 

ist. Dagegen nahm die Zahl der Cluniacensermönche in deren Necrologien von 

Necrologanlage zu Necrologanlage mit der Zeit zu. Was die vielen Tausende 

cluniacensischer Professen angeht, die von Cluny aus in die Necrologien clunia- 

censischer Klöster übermittelt worden sind, so machen wir die Beobachtung, 

daß innerhalb der Gesamtheit aller Cluniacenserprofessen jene, die im necrolog- 

führenden Priorat dienten, in dessen Necrolog oft mit einem Kreuzzeichen oder 

einem Buchstaben hervorgehoben wurden (31). 
Es wiirde den vorgegebenen Rahmen dieses Festschrift-Beitrages verlassen, 

die Erkenntnismöglichkeiten aufzuführen, die eine Synopse der cluniacensi- 

schen Necrologien keineswegs allein im Blick auf Cluny und dessen Klöster be- 

reithält. Nur soviel war zu verdeutlichen, daß diese Synopse durch die reihen- 

weisen übereinstimmungcn zwischen den Einträgen der jeweiligen cluniacensi- 
schen Necrologien ein Datenbild vermittelt, das - jeder  Textinterpretation an  

Sicherheit übcrlegen - dcn Nachweis der Berechtigung darstellt, vom cluniacen- 

sischen T o t ~ n ~ e d ä c h t n i s  zu sprechen. Doch bei allem Wert, den die Synopse 

der cluniacensischen Necrologien als Arbeitsinstrument besitzt, drängt sie in 
der Betonung der Querschnittbeobachtiing die Frage nach dem historischen 

Längsschnitt auf. 
Wenn die fnihestcrhaltenen cluniacensichen Totenbücher aus der zweiten 

Hälfte des 11. Jahrhunderts stammen, andererseits das Necrolog eines Clunia- 
censerklosters aus dem späten Mittelalter mit den anderen Totcnbüchern der 

Cluniacenser gerade im Hinblick auf jeweils frühe Tageseinträge übereinstimmt, 

dann entsteht doch die Frage nach der frühesten Schicht des cluniacensischen 

T~ten~edächtn i sses .  Wie weit und mit welcher Vollständigkeit reichte es bis zur 

Gründungszeit Clunys zurück? Führt es uns bis zum Konvent Odilos, der mit 

seinem Abt das Aller~eelen~edenken eingeführt hatte (32), zurück? Oder dürfen 
wir gar damit rechnen, daß -vielleicht wenigstens zum Teil - die Mönche Clu- 

nys aus dem 10.  Jahrhundert in die cluniacensischen Necrologien des 11. und 
des 12. Jahrhunderts eingegangen sind? Für die Kennzeichnung der Eigenart 
des cluniacensischen T ~ t e n ~ e d ä c h t n i s s e s  als des Gedächtnisses einer kloster- 

übergreifenden Gemeinschaft erscheint die Frage nach der gegebenen oder 
fehlenden Dauerhaftigkeit von größter Bedeutung. Paläographie und synopti- 
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sche Untersuchung der cluniacensischen Totenbücher vermögen ja ausschließ- 

lich die Eintragsschichten von der jeweiligen Necroioganlage her zu bestim- 

men. Die Vergangenheitstiefe eines Anlagebestandes aber, hier die gemeinsame 

Vergangenheitstiefe der cluniacensischen Necrologien zu ermitteln, macht eine 

Zusammenschau der cluniacensischen Necrologien mit nichtcluniacensischen, 

soweit diese älter als die erhaltenen cluniacensischen sind und Cluniacenser 
aufgenommen haben, notwendig. Außerdem ist zu versuchen, die cluniacen- 

sischen Necrologien mit den Urkunden Clunys und anderen nicht necrologi- 

schen Quellen aus dem 10. Jahrhundert und der Zeit bis zur zweiten Hälfte 

des 11. Jahrhunderts auf die dort vorkommenden Personen und Personen- 

gruppen hin zu vergleichen. Bereits diese Aussage, die auf einen denkbar weiten 

Horizont von Quellen deutet, vermag zu erklären, warum hier nicht schon die 

früheste Schicht des cluniacensischen Totengedächtnisses insgesamt dargestellt 

werden kann, warum die Oberschrift dieses Beitrages „Zur frühesten Schicht 

des cluniacensischen Totengedächtnisses" lautet und daher nur Zugänge zur 

Freilegung dieser ältesten Schicht bezeichnen kann. 

Es sind zuvor zur Datierung der Anlage einzelner cluniacensischer Necro- 

logien genauere Angaben gemacht worden, als sie im allgemeinen von der Pa- 
läographie erreicht werden können. Innere Kriterien führten zur genaueren 

Datierung, wenn auch - dies muß betont werden - in Verbindung mit dem 

paläographischen Befund. Man konnte also etwa im Necrolog von Marcigny- 

sur-Loire, für dessen Anlage Elsendis selbst verantwortlich zeichnete, fest- 

stellen, welche Einträge von ihrer anlegenden Hand stammten, um dann zu 

überprüfen, welches Jahr das späteste wäre, in dem Amtsträger - Kaiser oder 

Bischöfe, Äbte oder Herzöge -, die sie selbst eingetragen hatte, gestorben 

sind. Darauf konnten die Amtsträger betreffenden Einträge, die unmittelbar 

nach Elsendis geschrieben wurden, daraufhin beobachtet werden, in welchem 

Jahr frühestens die eingetragenen Amtsträger gestorben sind (33). Denn die To- 

desdaten geistlicher und weltlicher Großer zu finden, gelingt zunächst leichter, 

als das Todesjahr eines 'monachus', einer 'sanctimonialis' oder eines 'miles' zu 

ermitteln. Es ist also die Gruppe der in den cluniacensischen Totenbüchern ein- 

getragenen Amtsträger, die auch einen ersten Anhaltspunkt bietet, wie tief in 
die Vergangenheit zunick die Anlagebestände der cluniacensischen Necrologien 

aus dem 11. und 12. Jahrhundert greifen. 

An erster Stelle fallen die Einträge der Äbte Berno, Odo, Aymard und 
Maiolus von Cluny selbst auf (34). Neben anderen Äbten begegnen bekannte 

Erzbischöfe und Bischöfe des 10. Jahrhunderts in den Anlagebeständen der 

frühesten und der späteren cluniacensischen Totenhücher: ~ r zb i s cho f  Hugo 
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von Bourges, der am 14. Februar 981 die neue Klosterkirche in Cluny geweiht 

und Marmoutier dem Abt Maiolus von Cluny zur Reform übergeben hatte (35); 
Bischof Hildebold von Chalon-sur-Saone, der als Freund der Cluniacenser Maio- 

lus zum Abt geweiht hatte (36); Erzbischof Subo von Vienne, der nicht nur als 
Schenker in den Urkunden Clunys auftaucht, sondern in Cluny als Mönch ein- 
getreten ist (37); Bischof Mainbodus von Macon, großer Helfer Clunys in der 

Zeit, in der Maiolus, der spätere Abt, als Archidiakon von M k o n  Mönch in 
Cluny geworden ist (38); Bischof Liudolf von Augsburg, Tischgenosse der 
Kaiserin Adelheid in Selz (39), zum Beispiel. Unter den weltlichen Amtsträ- 
gern aus dem 10. Jahrhundert, die bei der Anlage der frühesten cluniacensi- 
schen Totenbücher in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts aus uns verlo- 
rengegangener Vorlage übernommen worden sind, kann man nicht Herzog 
Wilhelm den Frommen von Aquitanien, den Gründer dei Abtei Cluny (40), 

übersehen, neben Kaiserin Adelheid (41) nicht Berta, die Gemahlin König Ru- 
dolfs 11. von Burgund (42), oder Kaiser Ot to  11. (43). 

Doch der von der Amtsträgergruppe gegebene erste Anhaltspunkt dafür, 
wie weit die cluniacensischen Necrologien inhaltlich in die Vergangenheit zu- 
rückreichen, ob sie dieToten des ersten Jahrhunderts cluniacensischerGeschich- 
te noch auibewahrt haben, bietet keinerlei Sicherheit. Denn erstens war es für 
Herrscher und große Wohltäter vergleichsweise leicht, sich ein Totengedenken 
an bestimmten, von ihnen bewidmeten Orten auf Dauer und gleichzeitig in 
zahlreichen, ihnen verpflichteten Gemeinschaften zu sichern. Für Mönche in 
Cluny, von denen vielleicht nicht einmal der Name in eine Urkunde eingegan- 
gen ist, die entsprechend ihrem 'piopositum' nie geschichtlich handelnd aufge- 
treten sind und im schweigsamen klösterlichen Alltag und als Beter in der Li- 
turgie unbekannt blieben, vermögen Beobachtungen, die an der Gruppe der 
Amtsträger zu machen sind, nicht ohne weiteres einen Maßstab abzugeben. 
Und zweitens wissen wir von manchem Amtsträger des 10. Jahrhunderts, daß 
er engste Beziehungen zu Cluny unterhalten hatte, und trotzdem treffen wir 

ihn in den cluniacensischen Necrologien nicht mehr an (44). Es war j a  schon 
zu erwähnen, daß gerade der Kreis der 'familiares' Clunys bei der Uhernahme 

aus Vorlagen Clunys in die Necrologien cluniacensischer Klöster aufs stärkste 
geschrumpft ist. Und sucht man, aufgrund welcher Kriterien bestimmte mit 
Cluny verbundene Amtsträger in den cluniacensischen Totenbüchern berück- 
sichtigt wurden und andere nicht, so bemerkt man rasch, daß das Gros der ein- 
getragenen Amtsträger - Bischöfe und Äbte - der Mehrzahl nach nicht als 
'familiares' der Cluniacenser in deren Totengedächtnis weiterlebten, sondern in 
der Columne der 'nostrq congregationis monachi', als Professen von Cluny. 
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Sieht man dies zusammen mit der im Verhältnis zu den eingetragenen Mönchen 

winzigen Anzahl von 'familiares' in den cluniacensischen Necrologien - man 
betrachte nur die breite Columne der Mönche neben der marginalen Columne 

der 'familiares' in den Totenbüchern der Cluniacenser -, dann zeigt sich deut- 

lich, daB beherrschender Gesichtspunkt für die Aufnahme eines Verstorbenen 

ins cluniacensische Totengedächtnis sein Mönchsein in Ciuny gewesen ist. 

Mit der Frage, ob auch die in den cluniacensischen Necrologien eingetra- 

genen Cluniacensermönche bis in den Abbatiat Odilos von Cluny und womög- 

lich noch weiter ins 10. Jahrhundert zurückführen, halten wir zunächst Aus- 

schau nach Necrologien, die älter als die ältesterhaltenen cluniacensischen wä- 
ren und auch Cluniacensermönche enthielten. 

Das berühmte Necrolog von S. GermaindesPres, das in der Handschrift 

steht, die das Martyrolog Usuards enthält (45), hat in einer auf die Einträge des 
9. Jahrhunderts folgenden Eintragsschicht eine Reihe von 18 auf Mönche 

Clunys bezogene Eintragungen (46). Dabei bleiben die Einträge des Cluniacen- 

sers Wilhelm von S. Benigne de Dijon und des Abtes Odilo von Cluny ebenso 

unberücksichtigt wie ins 12. Jahrhundert gehörende Eintragungen, die Mönche 

von Cluny und S. Martindes-Champs betreffen. Hier soll es nur um die Mönche 

gehen, die im genannten Totenbuch von S. Germain-desPres als 'nostre congre- 

gationis' und 'Cluniacensis' bezeichnet worden sind. 14 der 18 so gekennzeich- 

neten Mönche begegnen in den cluniacensischen Necrologien -jeweils in meh- 

reren - mit denselben Namen zum selben Tagesdatum in der Columne der 

'nostre congregationis monachi' wieder und zwar - dies verdient heniorgeho- 

ben zu werden - an jeweils 1. bis 4. Stelle der Tageseinträge. Wo es einmal erst 

die 5. oder 6. Stelle ist, handelt es sich um das Necrolog von Marcigny, in dem 

ja, wie schon zu sagen war, Elsendis die zum jeweiligen Tag verstorbenen Amts- 

träger an die Spitze der Tageseinträge vorgezogen hat, oder um das Necrolog 

von Moissac, das oft bis zur 5.16. Stelle der Einträge zu einem Tag jene Mönche 

aufzeichnete, die vor Moissacs Obergabe an Cluny als Mönche von Moissac ge- 

storben waren. Der in S. Germain-des-Pr& zum 5. Januar verzeichnete 'Bernar- 

dus Cluniaco nostre congregationis monachus' kehrt in drei cluniacensischen 

Necrologien an erster Stelle wieder (47); der Eintrag 'Johannis monachi Clunia- 

censis' in S. Germaindes-Pres zum 15. Mai findet seine Entsprechung in fünf 

cluniacensischen Necrologien und demjenigen aus S. Benigne de Dijon an erster 
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nämlich nicht nur in der Zeugenreihe einer Urkunde an übernächster Stelle nach 
dem Prior Vivianus (52), sondern nach Ausweis einer anderen Urkunde, die von 
Bernard und Bruel auf 9911992 datiert worden ist, trat einer, der an Cluny 
schenkte, 'ante domnum Dagfredum monachum' (53). Daß Dagfred also zeit- 
weilig den Konvent von Cluny nach außen vertrat, bestätigt auch diese Formu- 
lierung einer weiteren Urkunde: 'Dominis in Christo fratribus Dacfiedo fideli 
monacho cum ceteris Cluniensis ecclesie monachis' (54). Dieser Mönch Dag- 
fred von Cluny begegnet trotz seiner herausragenden urkundlichen Tätigkeit 
in der Urkunde über die Wahl des Abtes Odilo unter den dort genannten 78  
Mönchen Clunys nicht, wohl aber ein letztes Mal nach der Jahrtausendwende 

(55). 
Ein Schluß ist nach diesen Beobachtungen, die vom Vergleich des Mar- 

tyrolog-Necrologs Usuards von S. Germain-desPres mit den cluniacensischen 
Necrologien ausgegangen waren, erreicht: An erster bis vierter (in Marcigny- 
sur-Loire und Moissac bis sechster) Stelle der Tageseinträge in den cluniacensi- 
schen Totenbüchern dürften auch Mönche Clunys aus dem 10. Jahrhundert ein- 
geschlossen sein. Denn Dacfreds Wirken gehörte in den Abhatiat des Maiolus 
und ragte nur eben noch in Odilos Amtszeit hinein. 

Neben dem Necrolog aus S. GermaindesPres hat der Necrologienüberlie- 
ferung von S. Benigne besondere Aufmerksamkeit zu gelten, weil sie, wie in 
der Literatur schon bemerkt wurde, besondere Bedeutung für die Erforschung 
des cluniacensischen T~ten~edächtnisses besitzt. Die Vermutung, daß „das 
Neciolog von S. Benigne" - gemeint ist das im 12. Jahrhundert angelegte des 
ms. 634 der Stadtbibliothek Dijon - ,,vermutlich den ältesten erhaltenen Aus- 
zug aus dem Totenbuch von Cluny ... enthält" (56), kann durch genauere Un- 
tersuchungen weitergeführt werden. Das genannte Necrolog ist in seinem Ver- 
hältnis zum älteren Totenbuchfragment von S. Benigne aus dem 11. Jahrhun- 
dert zu bestimmen, das mit den Einträgen der Monate Januar und Februar im 
ms. lat. 4339 der Bibl. Nat. in Paris überliefert ist. Dieses selbst bietet sich als 
ein Palimpsest dar, das noch mehrere abgeschabte Anlagen erkennen 1äßt und 
dessen älteste Schicht noch lesbar Einträge zeigt, die über den ganzen Jahres- 
kalender zerstreut sind, so daß man beim Necrologienvergleich eben nicht nur 
auf die Monate Januar und Februar beschränkt bleibt. Ohne der Beschreibung 
des Palimpsests vorzugreifen, die in der Einleitung zu der in Vorbereitung be- 
findlichen FacsimileAusgabe der Necrologien von S. Benigne de Dijon erschei- 
nen wird, kann man das Jahr 1024 als Terminus ante quem der frühesten An- 
lage des Palimpsestne~rolo~s angeben, weil Kaiser Heinrichs 11. Toteneintrag 
schon zu den Nachträgen gehört, die uns zeigen, daß jenes Necrolog zu Lebzei- 
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ten des Abtes Wilhelm von S. Benigne in den zwanziger Jahren des 11. Jahrhun- 
derts begonnen worden ist. 

An einigen Stichproben wenigstens soll überprüft werden, wie dieses Ne- 
crolog die in ihm verzeichneten Mönche von Cluny aufbewahrt hat. 

Zum 22. Mai, wenn man die Zeilen der abgeschabten Schicht zählt (fol. 
69v), ist am Zeilenanfang 'Balduinus' zu erkennen. Zum selben Datum steht 
Balduin in den Necrologien von Limoges, S. Martindeschamps, Longpont an 
erster, im Necrolog von Marcigny-sur-Loire aufgrund der dortigen hierarchi- 
schen Eintragsfolge an vierter Stelle, zum 21. Mai an erster Stelle in der zutref- 
fenden Namenfolge im spätüberlieferten Totenbuch von MontierneufIPoitiers. 
Das Necrolog von S. Benigne im 12. Jahrhundert übernahm zum 22. Mai an 
erste Stelle auf der den verbrüderten Mönchen zugedachten recto-Seite Balduin 
und anschließend 'Egirulfus', der nach Balduin in den Cluniacenserne~rolo~ien 
an zweiter Stelle folgt. In diesem Fall machte also ein Cluniacenser den Anfang 
der für uns nicht mehr lesbaren Tageseinträge zum 22. V. im alten Totenbuch 
von S. Benigne. 

Ein anderes Bild auf demselben folio vermitteln die noch lesbaren Einträge 
zum 8. Mai: Auf einer Zeile folgen einander 'Alduinus', 'Mainaldus' und 'Be- 
nedictus', ebenso im späteren Necrolog von S. Benigne auf der recto-Seite. In 
vier cluniacensischen Necrologien erscheint zu diesem Tag an erster Stelle, in 
Marcigny an vierter Stelle 'Alduinus'. 'Mainaldus' fehlt. 'Benedictus' schließt 

an dritter Stelle (Marcigny: 5.) an. Der in den cluniacensischen Necrologien in 
mittlerer, zweiter Position stehende Robert fehlt in Dijon. Dort hatte man also 
nicht einfach eine cluniacensische Vorlage abgeschrieben, sondern zwischen 
zwei Cluniacenser den Mönch eines anderen verbrüderten Klosters eingescho- 
ben. Am 29. 111. (fol. 68r) wurde die Cluniacenserreihe noch deutlicher durch 
den Einschub von drei Nichtcluniacensern unterbrochen: Auf die cluniacend- 
schen Professen 'Adalgisus' und 'Atto' (1. und 2.) folgen 'Willelmus', 'Waine- 
rius', 'Bernardus' - auch im späteren Necrolog von S. Benigne, dort auf der 
rectoBeite. Anstelle dieser Dreiergruppe findet sich in den cluniacensischen 
Necrologien 'Bermundus' (3.). Nach dem Dreiereinschub schließt im Palimpsest 
und im späteren Necrolog von S. Benigne (auf der recto-Seite) der aus den clu- 
niacensischen Necrologien als Cluniacenser bekannte 'Teodericur' (4.) an. Eine 
weitere Möglichkeit des Vorkommens von Cluniacensern im Palimpsest macht 
in wünschensweiter Eindeutigkeit die noch erkennbare Eintragszeile zum 25. 
März auf demselben Blatt klar. Auf 'Bonus', der weder im späteren Necrolog 
von S. Benigne noch in den cluniacensischen Totenbüchern zu diesem Tag wie- 

derkehrt, folgt 'Richardus' mit einem Kreuz über dem Namen versehen - er er- 
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scheint im späteren Necrolog von S. Benigne an erster Stelle der zum 25. März 
verstorbenen Professen von S. Benigne auf der diesen zugedachten verso-Seite -, 
auf ihn 'Orlaius'. In den cluniacensischen Necrologien kommen unter mehr als 

75  000 Namenbelegen fünf Belege 'Orlaius' vor. Diese betreffen alle denselben 

Mönch, den am 25. März gestorbenen 'Orlaius', der zu diesem Datum den zwei- 

ten der Tageseinträge in den cluniacensischen Totenbüchern einnimmt. Das 

spätere Necrolog von S. Benigne bat 'Orlaius' nicht übernommen. Im Palim- 

psest stehen nach dem unbekannten 'Bonus', nach 'Richardus' von S. Benigne 

und nach dem Cluniacenser noch 'Germanus' und 'Vuilelmus' als Nichtclunia- 

censer. Von diesen beiden Einträgen wurde der Germanuseintrag ins spätere 

Necrolog von S. Benigne aufgenommen. So wie hier vor einen Cluniacenser 

ein Professe von S .  Benigne eingetragen wurde, sind im Palimpsest öfters - 

am 21. VII. 'Odilo' (fol. 71v), am 9. X. 'Taimbaldus' (fol. 73v), am 10. X. 
'Andreas' (fol. 73v), am 31. X. 'Isembardus' und 'Albertus' (fol. 741) mit einem 

Kreuz bezeichnet und im späteren Necrolog von S. Benigne auf der verso-Sei- 

te unter den eigenen Professen - Mönche von S. Benigne die ersten, die zu ei- 

nem Tag eingetragen wurden. 

Diese Beobachtung allein schon schließt die Möglichkeit aus, an die man 

sonst gern dächte: Das Palimpsest wäre ein von Wilhelm aus Cluny zur Reform 
von S. Benigne mitgebrachtes Totenbuch gewesen. Nichtcluniacenser vor d u -  
niacensern oder zwischen diesen wären dann gewiß nicht anzutreffen. Ob frei- 

lich zu Abt Wilhelms Amtszeit selbst die Cluniacenser, die mit ihm nach Dijon 

gegangen und dort Mönche von S. Benigne geworden waren, zwischen clunia- 
censischer Profeß, die sie geschworen hatten, bevor sie zur Reform ausgesandt 

worden waren, und der Profeß auf das Kloster des hl. Benignus stets klar zu 

unterscheiden gewußt haben, wird man sich fragen müssen. Im Palimpsest 
begegnet z. B. an erster Stelle zum 3. November ein mit Kreuz versehener 'Mar- 

tinus'. Dieser kehrt im Necrolog des 12. Jahrhunderts von S. Benigne nicht 

unter den eigenen Mönchen auf der versoSeite wieder, sondern führt zu die- 

sem Datum die Verbrüderten auf der recto-Seite an. In den cluniacensischen 

Necrologien begegnet zum selben Tag an zweiter, dritter bzw. vierter Stelle 
der Einträge, in Marcigny an 13. Stelle der von Elsendis angelegten Einträge 

ein 'Martinus'. 

Aber wenn wir es uns auch nicht so einfach machen können anzuneh- 

men, Wilhelm von S. Benigne de Dijon hätte das Palimpsest von Cluny mit- 

gebracht, dürfen wir doch festhalten, da6 vor 1024 in Dijon ins Totengedenken 

die bis dahin verstorbenen Cluniacenser Eingang gefunden haben. Die Stich- 

proben ergaben, daß immer wieder Mönche, deren Toteneinträge in den clunia- 
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censischen Necrologien an je erster Stelle der Tageseinträge stehen, im Palim- 
psest von S. Benigne in dessen ältester Schicht verzeichnet worden sind. Wollte 
man diese zusammengenommen als 'ältesten Auszug' aus dem gegen 1024 in 
Cluny geführten und uns verlorenen Totenbuch bezeichnen, so träfe es die 
Wirklichkeit und wäre durch die Beobachtung der ältesten Schicht des Pa- 
limpsests von einer Vermutung zu einer beweisbaren Gewißheit geworden. 

Von dem ca. 1024 unter Abt Odilo in Cluny geführten und uns verlore- 
nen Totenbuch gibt es nur noch eine sichere Spur. In den cluniacensischen Con- 
suetudines zur Zeit des Abtes Odilo, die dann für das Kloster Farfa abgeschrie- 
ben worden sind und uns als Consuetudines von Farfa erhalten blieben, waren 
im 63. Kapitel des 2. Buches, in dem erläutert wird, wie das 'martyrologium' 
anzulegen und zu gebrauchen sei, die Necrologeinträge zu einem bestimmten 
Tag als Beispiel hineingegeben worden (57). Und vor einiger Zeit konnte be- 
legt werden, daß es sich dabei nicht um ein fiktives Beispiel handelte, sondern 
da8 die Einträge zum 19. Oktober, dem Todestag König Konrads von Burgund 
(gest. 19. X. 993), als Beispiel dienen sollten (58). Ober die damals gemach- 
ten Feststellungen hinaus 1 s t  sich nun dartun, daß die in den Consuetudines 
zum 19. X. genannten Toteneinträge für 'Giibertus', 'Ildinus', 'Fulcherus', 
'Jetardus' in fünf cluniacensischen Necrologien des 11. und 12. Jahrhunderts je- 
weils die erste Vierergruppe der Einträge zum 19. Oktober bilden: 

S. Marrin- 
Limoges Moissac Marcigny desCliampr Longpont 

1. Girberius 3. Girbertur 1. Fulcheriur 1. Girberius 1. Gislebertus 

2. lidinus 4. lldinus 2. Ildinur 2. lldinur 2. lldinur 
3. Fulcherius 6 .  Fulcerius 3. Giibertus 3. Fulcheriur 3. Fulcherius 
4. Tetardus 7. Tetbardus 8. Thetardur 4. Teraidur 4. Thetardur 

D& sich durch die hierarchische Eintragsordnung in Marcigny die Eintrags- 
folge öfters verschob und d& in Moissac den Cluni~censereinträ~en an den 
ersten Stellen der Tageseinträge die vorcluniacensischen Mönche von Moissac 
voraufgingen, war mehrfach zu erwähnen. Im spätmittelalterlich überliefer- 
ten Totenbuch von MontierneufIPoitiers blieben von der alten Vierergruppe 
zum 20. (!) Oktober 4. 'Tetaldus', 6. 'Hyldinus', 7. 'Fulchetius' übrig. Die aus 
dem verlorenen Necrolog Clunys im Abhatiat Odilos in die Consuetudines 
übernommene Eintiagsfolge zum 19. Oktober wird also von den erhaltenen 
cluniacensischen Necrologien vom 11. Jahrhundert an treu genug, in drei To- 
tenbüchern sogar unter Beibehaltung der ursprünglichen Reihenfolge, wider- 
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gespiegelt. Die Synopse der cluniacensischen Totenbücher und deren Vergleich 
mit älteren nichtcluniacensischen sowie mit den Angaben in C. 63 der Con- 
suetudines von Faifa beweisen, daß die ursprüngliche Necrologgestalt, die sich 
hinter den auf uns gekommenen Cluniacenserne~rolo~ien verbirgt, diejenige 
des verlorenen Necrologs von Cluny unter Abt Odilo um 1024 ist. Diese Aus- 
sage kann freilich schon nicht mehr für die 'fami1iares'-Einträge, sondern nur 
im Blick auf die Mönche von Cluny gelten. Sie bezieht sich auch nicht auf ein 
einzelnes der cluniacensischen Necrologien - Elsendis hatte in Marcigny 
1093194 von Abt Hugo sicher eine andere Vorlage für ihre Necrologanlage er- 

halten - sondern auf den allen gemeinsamen Bestand. 
Dafür, daß in dem zur Amtszeit Odilos um 1024 in Cluny geführten To- 

tenhuch auch die Namen der Mönche Clunys aus dessen erstem Jahrhundert 
übernommen worden wären, gab es beim Necr~logienver~leich zwar keinen un- 
mittelbaren Hinweis mit stringenter Beweiskraft. Das Beispiel des Mönches 
Dacfred kann jedoch Zuversicht wecken. Uherdies stehen dem, wie die erwähn- 
te Viererfolge der Einträge zum 19. X. in den cluniacensischen Totenbüchern 
veranschaulichen konnte, Tausende von Einträgen gegenüber, bei denen die 
Identifizierung und damit zeitliche Einordnung eines einzelnen eingetragenen 
Mönchs durch seine Namenumgebung, die in den verglichenen Necrologien 
übereinstimmt, gesichert erscheint. Um hier trotzdem wcitere Anhaltspunkte 
zu gewinnen, bleibt noch der Vergleich der cluniacensischen Necrologien mit 
nichtnecrologischen Quellen, vorab mit den Urkunden von Cluny. 

Vielleicht ist nicht allein die Tatsache, daß Bernards und Bruels sechs- 
bändige Edition der Urkunden Clunys bis heute ohne Register geblieben ist, 
schuld daran, daß noch niemand die Mönche Clunys, die in dessen Urkunden 
vorkommen, wenigstens für einen bestimmten Zeitraum, etwa des 10. Jahr- 
hunderts, zusammengesteUt hat. Selten sind die Urkunden, aus denen wir die 
Conversio eines Mannes zum cluniacensischen Mönchtum erfahren, zahlreicher 
jene, in denen Mönche von Cluny als Zeugengruppe auftreten. Doch sind die 
als Zeugenreihen erscheinenden Cluniacensergiuppen nicht immer durch den 
Zusatz 'monachi' o .  ä. zu ermitteln. Manchmal gibt erst die Feststellung, 
daR die Urkunde einen Tausch der Cluniacenser mit irgendwelchen Grund- 
herren festhält und eine Namenkonstellation von mehreren Männernamen in 
der Zeugenreihe der Konstellation in Listen cluniacensischer Mönche entspricht 
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(59), Gewißheit, daß wir es mit cluniacensischen Mönchen zu tun haben. 
Einen eigenen Problemkreis steilen die für das 10. Jahrhundert sehr reich 

überlieferten Schreiber der Urkunden Clunys dar. Sie von vorneherein als 

Mönche von Cluny anzusehen, verbieten schon die Königs-, Papst- und Bi- 
schofsurkunden für Cluny, die von königlichen, päpstlichen und bischöflichen 

Kanzleimitgliedern geschrieben worden sind. Andererseits zeigt die Beobach- 

tung der Schreiber, die als 'monachi' odei 'fraties' Clunys ausgewiesen sind, 

daß ihre Bezeichnungen, wenn solche über den Schreibervermerk hinaus über- 

haupt gegeben werden, keineswegs von Urkunde zu Urkunde gleichbleiben. Ein 

Schreiber, der einmal als 'monachus' genannt ist, kann ein anderes Mal als 

'levita', wieder ein anderes Mal als 'vice cancellani', schließlich, wenn er zur 
Priesterweihe aufgestiegen ist, als 'sacerdos', dann wieder als 'monachus', oft 

genug ohne jeden Titel zeichnen (60). Da es auch vorkommt, daß in einer Zeit 
zwei gleichnamige Schreiber, der eine mit dem Weihegrad eines 'levita', der an- 

dere Priestermönch, Urkunden Clunys schreiben, öfters aber der Name ohne 

Titel im Schreibervermerk steht, so daß man keine Sicherheit hat, ob es sich 

um den 'levita' oder den gleichnamigen 'sacerdos' handelt, bedarf es einer ei- 
genen Untersuchung der Schreiber cluniacensischer Urkunden im 10. Jahr- 

hundert (61). 

Es werden jene zusammengestellt werden, in deren Urkunden der Actum- 

Ort Cluny heißt, jene, in deren Urkunden Abt und Konvent von Cluny Ausstel- 

ler sind, und unter diesen wiederum diejenigen, die als 'monachi' odei 'fratres' 

genannt sind. Man wird darauf achten, ob bestimmten Schreibermönchen be- 

stimmte Actum-Orte und bestimmte Zeugenreihen oder bestimmte Aussteller 

entsprechen. Erst dann wird, gerade auch in Fällen, in denen wir nicht wis- 

sen, ob 'canceilarius' nicht einfach mit Schreiber wiederzugeben ist, festzu- 

stellen sein, ob z .  B. gleichzeitig in Cluny mehrere Schreiber tätig waren (62), 

ob jeder sein Urkundenformular verwendete oder bestimmte Urkundenformu- 
lare gleicherweise von mehreren Schreibern geschrieben wurden - kurz, ob es 

im 10. Jahrhundert in Cluny schon einen regelrechten Kanzleibetrieb gegeben 

hat (63 ) ,  ob die in cluny tätigen Schreiber auch außerhalb des Klosters Ur- 
kunden geschrieben haben, wie weit ihr Wirkungsfeld gewesen ist oder ob an 
bestimmten Orten stets dieselben Schreibermönche tätig waren. Die zu unter- 

suchenden Fragen sind damit noch nicht vollständig angesprochen, und selbst 

die Frage, wann einer als Schreiber einer Urkunde für Cluny zu gelten habe, 

wenn es statt 'scripsi' 'datavi' oder 'dictavi' o. ä. heißt, muß erst aus einer 

Statistik der Schreibervermerke in Clunys Urkunden beantwortet werden. So 

erstaunlich es klingt - all diese naheliegenden Aufgaben sind noch zu lösen. 
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Aber selbst wenn die eben erwähnten Voraussetzungen für eine zuverläs- 
sige Bestandsaufnahme der Mönche Clunys, die in den Urkunden von Cluny 
aufgeführt sind, erfüllt wären, so gäbe ein Vergleich zwischen den erhaltenen 

cluniacensischen Necrologien mit den Urkunden Clunys (und der cluniacen- 
sischen Klöster!) im Blick auf die Mönche Clunys im 10. Jahrhundert noch 
Probleme auf. 

Mit Sicherheit lernen wir aus den Urkunden Clunys nicht alle Mönche - 
aus dem Abbatiat des Maiolus etwa - kennen. Schon in der Urkunde über die 
Wahl stehen ja unter den Zeugen 'alii monachi centum triginta duo' (64), de- 
ren Namen uns nicht mitgeteilt werden. Bei der Lektüre der Urkunden Clunys 
aus dem 10. Jahrhundert stellt man fest, daß in zeitlich bald aufeinanderfol- 
genden Urkunden die Zeugengruppen cluniacensischer Mönche unterschied- 

lich groß sind. Mönche, die z. B. im August 960 als Zeugen für Cluny auf- 
traten, werden im September 965 nicht mehr genannt, während andere neu 
hinzukommen (65). Auf eine vollständige Erfassung der Mönche von Cluny 

im 10. Jahrhundert aus den Urkunden der Abtei ist also nicht zu hoffen. 
Nehmen wir an, etwa 160 Mönche Clunys aus den Ahbatiaten Odos, Aymards 
und Maiolus', aus 67 Jahren also, wären uns in den Urkunden von Cluny er- 

halten, etwa 25 aus der 15jährigen Amtszeit des Abtes Odo, etwa 39 aus 
Aymards nur lljährigem Abbatiat und ca. 95 aus den 40 Jahren, in denen 
Maiolus die Abtei führte, dann wäre dies gegenüber der nach dem sojährigen 

Abbatiat Hugos von Cluny (66) bezeugten Konventsstärke Clunys die gute 
Hälfte. Die Gründe, weswegen wir nicht mehr als einen Annäherungswert für 
die Konventsstärke Clunys im 10. Jahrhundert aus seinen Urkunden entneh- 
men können, sind angesprochen worden. Aber diese Größenordnung reicht 

ja zur Genüge, um überprüfen zu können, ob uns in den cluniacensischen Ne- 
crologien in deren ältester aus dem verlorenen Necrolog von ca. 1024 unter Abt 
Odilo übernommener Schicht auch Einträge von Cluniacensermönchen des 
10. Jahrhunderts erhalten sind. 

Im Necrologienvergleich, auch in der Zuordnung des in die Consuetudines 

von Farfa hineingenommenen Ne~rolo~eintrages hatten uns sichere Kriterien 

zur Verfügung gestanden: dieselben Namen in derselben (Mönchs-)Columne 
zum selben Tag unter Berücksichtigung der zeitlichen Eintragsschicht und der 
Reihenfolge der Tageseinträge, d. h. zugleich der jeweiligen Namenumgebung. 

Wie aber sollen nun Mönche aus Urkunden, ohne daß wir aus diesen den Todes- 
tag der Gesuchten erführen, mit Mönchen in Necrologien, die für die Eingetra- 

genen - das gilt jedenfalls für die cluniacensischen und sehr viele andere TO- 
tenbücher - kein Todesjahr nennen, miteinander verglichen werden? Hat man 
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mit Hilfe der nichtnumerischen Datenverarbeitung die Mönchsnamen von Clu- 

ny aus dessen Urkunden und Necrologien aufgenommen, dann kann man zu- 
nächst den urkundlich bezeugten Namenbestand mit dem necrologisch über- 
lieferten so parallelisieren, daß man z. B. die aus den Urkunden Clunys des 10. 

Jahrhunderts gewonnenen Namen jenen nebenanstellt, die an den je vier 
ersten Stellen der jeweiligen Tageseinträge in den cluniacensischen Necro- 

logien eingeschrieben sind. Und man kann aus den aufgeführten Gründen für 

Marcign~ und Moissac die je sechs ersten Stellen der jeweiligen Tageseinträge 

mitberücksichtigen, um zu erkennen, ob in den vermutlich die frühest Ver- 

storbenen betreffenden Necrologeinträgen die gleichen Namen vorkommen, 

wie sie für Mönche von Cluny in den Urkunden belegt sind. Das Ergebnis der 

Parallelisierung - der urkundliche und der necrologische Namenbestand 

stimmen überein, insofern im sehr viel größeren necrologischen Namengut aus 

den je ersten vier bzw. sechs Tageseinträgen der Necrologien die Ca. 160 
Mönchsnamen aus Clunys Urkunden des 10. Jahrhunderts wiederbegegnen -, 
dieses Ergebnis vermag nicht mehr auszusagen als: Es ist möglich, vielleicht so- 
gar wahrscheinlich, daO die Mönche Clunys aus dem 10. Jahrhundert Eingang 

in die je ersten Tageseinträge der cluniacensischen Totenbücher gefunden ha- 
ben. 

Will man das WahrscheinlichkeitsEeld bis zur Grenze zwingenden Beweises 

überwinden, dann bleibt nichts anderes übrig, als die Oberprüfung bei den Na- 

men anzusetzen, die in den Urkunden Clunys aus dem 10. Jahrhundert ein ein- 

ziges Mal vorkommen und auch im riesigen Namenmaterial der cluniacensi- 

schen Necrologien singulär sind oder sich, wenn ein paar Belege vorhanden 

sind, auf dieselbe Person beziehen. Ginge man weiter und würde die in den Ur- 

kunden Clunys aus dem 10. Jahrhundert überlieferten Mönchsnamen mit je- 

nen vergleichen, die nur an je erster bis vierter hzw. sechster Stelle der Ta- 

geseinträge in den Totenbüchern wiederbegegnen, dann berücksichtigte man 

nicht, daß ab und zu spätere Schreiber in jüngeren Eintragsschichten Ver- 

storbene aufzeichneten, die schon von der anlegenden Hand vergessen worden 

waren (67). Man käme also mit einem derart einschränkenden Verfahren wohl 

zu einem Ergebnis einer an Sicherheit genzenden Wahrscheinlichkeit, nicht 

jedoch zu Sicherheit. Werden Clunys Urkunden aus dem 10. Jahrhundert mit 
den auf uns gekommenen cluniacensischen Totenbüchern unter Beachtung 

der genannten Voraussetzungen im Blick auf die Mönche des ersten Jahrhun- 

derts cluniacensischer Geschichte verglichen, so ist dies angesichts der hohen 

fünfstelligen Größenordnung, innerhalb derer Namen gesucht werden, fehler- 

los nur unter Zuhilfenahme der nichtnumerischen Datenverarbeitung mög- 
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lich. Im Anschluß an das schon genannte, Zuversicht gestattende Beispiel 
des Mönches Dacfred aus Cluny, dessen Todestag in den meisten cluniacen- 
sischen Necrologien ebenso wie in demjenigen von S. GermaindesF'res auf- 
geschrieben ist, und den wir, weil er in Necrologien und Urkunden Clunys nur 

als ein und derselbe vorkommt, als hervorragenden Funktionsträger im Kon- 
vent des Abtes Maiolus bis in die Anfänge des Abbatiats Odilos hinein kennen- 
lernen konnten (68), schauen wir nach weiteren Beispielen aus. 

Zur Frage etwa, ob die Mönche, welche die Urkunde der Wahl Odilos zum 
Abt von Cluny nach dem 13. Oktober 993 bezeugt haben (69), in den clunia- 
censischen Necrologien enthalten seien, könnte eine Reihe von Wahischeinlich- 
keiten und Höchstwahrscheinlichkeiten aufgezählt werden. Nur einer der 78 
Mönche dieser Zeugenliste vermag mit Sicherheit in den cluniacensischen Ne- 
crologien wiedergefunden werden: 'Radegisus', in den Urkunden nur an der ge- 

nannten Stelle bezeugt, steht auch in den cluniacensischen Totenhüchern ein 
einziges Mal. Von gut 75 000 Belegen gibt es vier 'Radegisus'-Belege. Alle vier 

betreffen einen am 16. März gestorbenen Mönch 'Radegisus', der in Marcigny 

an zweiter Stelle der Necrologeintiäge zum 16. III., in S. MartindesChamps 
an vierter, in Longpont an dritter, in S. Martial zum 17.111. an siebenter Stelle 

steht (70). Natürlich vermögen wir von diesem Radegisus nicht zu sagen, ob er 

noch vor dem Jahr 1000 gestorben ist. Aber da er nicht nur in späteren Ur- 
kunden nicht mehr wiederkehrt, sondern auch nicht, obwohl er 993 in der Zeu- 
genreihe erst am Beginn des dritten Drittels erscheint, in der Liste der Mönche 
Odilos begegnet, die uns in den Consuetudines von Farfa zur Bücherausgabe am 
Aschermittwoch überliefert ist (71), dürfte er spätestens 1024 gestorben sein. 
Die Möglichkeit, daß die zum 16. 111. vor ihm in den cluniacensischen Ne- 
crologien verzeichneten Mönche noch im 10. Jahrhundert gestorben sind, 
rückt somit nahe. Sicherheit gibt der Fall des 'Radegisus' allerdings nur in 
der Frage, ob Mönche der Urkunde über Odilos Abtswahl in den cluniacen- 
sischen Necrologien zu erwarten seien. 

Gehen wir von Odilos Abtswahl einen Schritt zurück in den Abbatiat des 

Maiolus. Eine Urkunde von 979, die Abt Maiolus selbst ausgestellt und mit ei- 
ner kleinen Gruppe von Mönchen bezeugt hat, wurde 'per manum Randuini 
levite' datiert (72). Dieser Randuinus ist als Schreiber cluniacensischer Urkun- 

den in den Gauen von Macon und Chalon-surSaUne, auch in Cluny selbst, 
mehrere Male 'ad vicem cancellarii' hinreichend sicher für die Jahre 965 bis 

984 belegt (73). Sollte man, weil dieser Schreiber und Levit in den Urkunden 
nicht mit dem Zusatz 'frater' oder 'monachus' genannt wird, bezweifeln, daß 
er Mönch, sogar Mönch von Cluny gewesen sei, so wäre dies verständlich. 
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Doch wird der Zweifel von den cluniacensischen Totenbüchern weggenommen. 

Sechsmal in mehr als 75  000 Belegen kommt der Beleg 'Randuinus' vor, alle 

sechsmal zum 10. März, also auf denselben Mönch bezogen (74). Im Toten- 

buch von S. Martial de Limoges ist er zu diesem Tag an erster Stelle einge- 
tragen, in jenem von Marcigny, das auch hier die Reihenfolge verworfen hat, an 
dritter und sechster Stelle, an erster Stelle wiederum übereinstimmend in den 
Necrologien aus S. MartindeiChamps, Longpont und - spätmittelalterlich 

überliefert - Montierneuf de Poitiers, wo aus 'randuinus' 'lauduinus'geworden 

ist (75). Daß dies Factum und nicht Interpretation ist, ergibt sich aus den auf 

Randuinus im Necrolog von Montierneuf folgenden Namen, die mit den Ein- 

trägen der anderen cluniacensischen Necrologien übereinstimmen (75). In den 

urkundlichen Bezeugungen haben die Abschreibei zweiei Urkunden aus 'Ran- 
d . .,' uini Anduini' (76) bzw. aus 'Randuinus' 'Ranquinus' gemacht (77). 

Ein einziges Mal, im August 960, tritt in einer Urkunde, deren Zeugenrei- 

he von Abt Maiolus und dem resignierten 'Heymardus abba' angeführt wird, 

unter den Mönchen Clunys 'Leyfinus' auf (78). Einen Cluniacensermönch 
'Leyfinus' kennen auch die Totenbücher aus cluniacensischen Klöstern. Fünf- 

fach ist er dort zum 27. Juni aufbewahrt: In  Limoges und Marcigny an drit- 

ter, in S. MartindesChamps, Longpont und Montierneuf de Poitiers an zwei- 

ter Stelle (79). Im September 965 bezeugen die Äbte Maiolus und Aymard mit 

einer größeren Gruppe von Mönchen eine Urkunde. In der Zeugenreihe steht, 

durch einen 'Oddo' getrennt, zweimal hintereinander der Name 'Adrianus', 

der sonst in den Urkunden nicht mehr begegnet (80). In den Necrologien clu- 

niacensischer Klöster ist der Name fünfmal belegt, aber auf einen und densel- 

ben Mönch von Cluny bezogen. Dieser Mönch 'Adrianus' starb an einem 28. 

März und wurde in den Totenbüchern von Limoges an  zweiter, Marcigny an 

fünfter, S. Martin-desChamps, Longpont und Montierneuf an  zweiter Stelle 

der Tageseinträge aufgezeichnet (81). In derselben Urkunde findet man unter 
den mönchischen Zeugen 'Acriminius', der vielleicht schon hinter der verstüm- 

melten Schreibung 'Artrim' unter den Mönchszeugen einer Urkunde vom Juli 
959 aus Cluny verborgen ist (82). Andernfalls, wenn 'Artrim' einen anderen 

Mönch beträfe, bliebe es bei der einmaligen Nennung des Cluniacensermönchs 
Acriminius. Er scheint auch in der Weitergabe der Todesnachrichten von Cluny 

an cluniacensische Klöster Schwierigkeiten gebracht zu haben. Denn nur in drei 
Totenbüchern, jenen von Moissac, Marcigny und S .  Martindes-Champs, steht 

zum 11. XI. an vierter bzw. achter Stelle bzw. zweiter 'Archrimus', während 

er zum selben Datum in Longpont aus seiner Namenumgebung heraus an die 

42. Stelle verworfen wurde und in der Form 'Archimus' begegnet (83). Deut- 
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lich blieb im cluniacensischen Totengedächtnis der Mönch 'Vuilisus' erhalten, 

der in zwei Urkunden, ca. 972 und im September 972, nach Abt  Maiolus mit 

vielen Mönchen als Zeuge diente (84). Er kam in Limoges zum 14. August 

an zweiter Stelle der Ne~ro loge in t rä~e ,  zum 18. August - offenbar waren die 
XV. mit den XVIIII. Kalenden verwechselt worden - in den Totenbüchern 

von S. MartindesChamps und Longpont an  zweiter Stelle, zum selben Da- 

tum in Moissac und Marcigny aus den schon wiederholt angeführten Gründen 

an 13. bzw. 6. Stelle zu stehen (85). Weil diese fünf Mönche aus dem Konvent 
des Abtes Maiolus, die zum Teil schon in den sechziger Jahren des 10. Jahr- 

hunderts urkundlich nachgewiesen sind, durchweg unter den Zeugen der Abts- 

wahl Odilos nicht wiederbegegnen und weil für sie in  den cluniacensischen Ne- 

crologien immer wieder die zweite Stelle der Toteneinträge des Tages, für 

'Randuinus' sogar die erste Stelle nachgewiesen ist, liegt es nahe, daß sie vor- 

her, sicher aber noch vor der Jahrtausendwcnde gestorben sind. 

Eindeutigkeit in diesem Zusammenhang läßt sich erreichen, wenn wir über 

den Abbatiat des Maiolus noch weiter zurückschauen auf die Amtszeiten der 

Äbte Aymard und Odo von Cluny. Denn wie aus diesen Abbatiaten nur ver- 

gleichsweise wenige Urkunden erhalten blieben, dementsprechend seltene Nen- 

nungen von Mönchen und Mönchsgruppen Clunys, so mag es schon als Erfolg 

vermerkt werden, wenn wir für jeden der beiden Abbatiate auch nur ein Bei- 
spiel eines singulär bezeugten Mönches von Cluny in Urkunden und Necro- 

logien antreffen. Tatsächlich finden wir an  drittletztem Platz der Mönchsreihe, 
die nach dem 25. Mai 9 4 3  mit Abt  Aymard die Zeugenliste der Urkunde dar- 

stellt, den Mönch 'Wandrevert' (86). Für diesen nicht alltäglichen Namen 

konnten unter gut 7 5  0 0 0  Namenbelegen vier Belege ausgemacht werden. Die- 

se betreffen übereinstimmend den am 6. November gestorbenen Mönch 'Wan- 

drevert' von Cluny, in den Totenbüchern von S. Martin-des-Champs und Long- 

pont an zweiter Stelle, in den hierarchisch angeordneten Einträgen des von El- 

sendis angelegten Necrologs und in Moissac an fünfter Stelle eingetragen (87). 

Aus dem Abbatiat Odos von Cluny sind es wenige Urkunden, die uns Mönche 

von Cluny nennen, nur zwei Urkunden, in denen Mönchsgruppen von Cluny 

begegnen (88), keine einzige, die uns einen in den Urkunden singulär bezeugten 

Mönch Clunys aus der Zeit des Abtes Odo bekanntmachte. 

Für den Abbatiat Odos, des ersten Reformabtcs von Cluny, weist uns je- 

doch dessen von Johannes verfaßte Vita eine sichere Spur (89), jene des 'Adhe- 

grinus', der, nachdem er der 'saecularis militia' entsagt und die Tonsur empfan- 

gen hatte, Odo nach Baume begleitet und mit ihm unter der Leitung des Abtes 

Berno gelebt hat; doch so, daß er sich mit Bernos Erlaubnis drei Jahre in eine 
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Zelle einschloß (90). Mit Erlaubnis des Abtes suchte er dann eine 'eremus' 

auf (91). Daß dieses einsiedlerische Leben des 'Christi ... agonista Adhegrinus' 

(90) jedoch ganz an das Leben der klösterlichen Gemeinschaft gebunden blieb, 
geht auch daraus hervor, daß die 'eremus' (!) nur knapp zwei Meilen von Cluny 

entfernt lag und Adhegrin dreißig Jahre hindurch, jeden Sonntag und zu jedem 

Hochfest, nach Cluny hinabstieg (92). Im gesamten Namenbestand der clunia- 

censischen Necrologien begegnen fünf Belege für 'Adegrinus', die alle den am 

2. Juli gestorbenen Cluniacensermönch 'Adegrinus' betreffen und in den Toten- 

büchern von Limoges an zweiter, Marcigny an erster, S. MartindesChamps, 

Longpont und Montierneuf an zweiter Stelle erscheinen (93). Während im 

Palimpsest von S. Benigne zum 2. VI1. ein entsprechender Eintrag nicht er- 

kannt werden kann (94), führt das Necrolog von S. Benigne aus dem 12. Jahr- 

hundert auf der für die Verbrüderten reservierten rectoSeite an erster Stelle 
der Einträge zum 2. Juli den Mönch 'Adegrinus' auf (95). 

Die sieben Mönche aus dem Cluny des 10. Jahrhunderts, aus der Zeit der 
Abte Odo, Aymard und Maiolus, für die es in den Urkunden keine Mitbrüder 

unter gleichem Namen gibt, entsprechen nun nicht einfach den sieben Mönchen 

Clunys, deren Namen in den 75 000 Namenbelegen aus den cluniacensischen 
Necrologien jeweils singulär auf einen Namenträger bezogen sind. Die Ent- 

sprechungen verweisen siebenmal auf die jeweils frühesten necrologischen Ta- 
geseinträge. Dabei verdient es besondere Beobachtung, daß keiner der sieben 

genannten Mönche Clunys aus dem 10. Jahrhundert in nur einem der clunia- 

censischen Necrologien wiederkehrt, sondern stets in mehreren, also in dem 

den Cluniacensern gemeinsamen Totengedächtnis. Sie signalisieren uns daher, 

daR in dem verlorenen Totenbuch aus Cluny unter Odilos Abbatiat, das den auf 

uns gekommenen cluniacensischen Necrologien in bezug auf die gemeinsam 

übernommenen Mönchseinträge zugrunde gelegen haben dürfte, die unter den 

Äbten Odo, Aymard, Maiolus gestorbenen Mönche nicht vergessen worden 
sind. 

Diese Aussage darf um so eher gewagt werden, als hinter den sieben ein- 

deutigen Fällen viele stehen, bei denen die Wahrscheinlichkeit der Identität 

an Sicherheit grenzt. Zur Verdeutlichung seien einige mitgeteilt. Denn manch 

einer wird sicher fragen, ob Johannes, der Verfasser der Vita des Abtes Odo, 

der sich möglicherweise hinter dem gleichnamigen Urkundenschreiber aus 
Odos Zeit verbirgt (96), sich auch in den cluniacensischen Totenbüchern wie- 

derfinden ließe. Selbst wenn man von den mehr als 1870 Namenbelegen für 

Johannes nur jene an den frühesten Stellen der Tageseinträge berücksichtigte, 

bliebe die Auswahl für eine Identifizierung zu groß. Oder Syrus, der Autor der 
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Vita des Abtes Maiolus! Von den drei Mönchen dieses Namens, die sich an den 
jeweils ersten vier (für Moissac und Marcigny: sechs) Stellen der Tageseinträge 
befinden, ist es nur einer, der in mehreren cluniacensischen Necrologien, in Li- 
moges an zweiter, Marcigny an dritter, S. MartindesChamps, Longpont und 
Montierneuf an zweiter Stelle zum 2. Juni eingetragen ist, an erster Stelle in 
S. Benigne, im Necrolog des 12. Jahrhunderts (97). Man darf daher wenigstens 
erwägen, diesen 'Syrus' mit dem Autor der Vita des Maiolus gleichzusetzen 
(98). Wir könnten Fragen und Fraglichkeit über Aldebald und Jotsald in die 
Odilo-Zeit weiterverfolgen. Belege genug, hinter denen sich die Hagiographen 
aus Cluny verbergen könnten, liegen vor. Doch gerade daher gelingt hier eine 
Identifizierung nicht. 

Besser sieht es Für weniger bekannte Mönche des 10. Jahrhunderts aus 
Cluny aus. Im Mai 948 nahm ein Aquinus seine 'conversio' in Cluny vor (99) 
und trat als Mönch zwischen 950 und 953 in Urkunden für Cluny als Zeuge 
hervor (100). Unter den frühen Tageseinträgen der Necrologien cluniacensi- 
scher Klöster taucht neben einem Mönch 'Aquinus' im Necrolog von S. Saulve, 
der ins 12. Jahrhundert gehört, nur ein Mönch 'Aquinus' auf, der in mehreren 
duniaceniischen Totenbüchein aufgeschrieben wurde: Zum 1. November in 
Limoges, Marcigny, S. MartindesChamps, Longpont und Montierneuf durch- 
gehend an erster, in Moissac mit der gewohnten Verschiebung an sechster Stel- 
le, an erster Stelle im Necrolog von S. Benigne de Dijon des 12. Jahrhunderts 
(101). Die wenig zahlreichen 'Aquinui'-Belege in den cluniacensischen Necrolo- 
gien, die darüber hinaus vorliegen, verteilen sich auf die 31. bis 69. Stelle der 
Tageseinträge, beziehen sich also sichtbar auf viel spätere Zeit. 

Dem 965 urkundlich genannten Cluniacensermönch Boniprannus (102) 
stehen 1 0  necrologische 'Boniprannus'-Belege gegenüber. Doch nur drei davon 
stehen an frühen Stellen der Tageseinträge. Sie beziehen sich auf einen und den- 
selben, am 5. Mai gestorbenen 'Boniprannus', der im Totenbuch von S. Martial 
de Limoges und in demjenigen von S. MartindesChamps an dritter Stelle, in 
jenem von Marcigny an 9. Stelle eingetragen wurde; zum selben Tag findet sich 
im Necrolog von Longpont an dritter Stelle in derselben Namenumgebung die 
mißverstandene Namenform 'Domprannus' (103). Dem entspricht im Necrolog 
von S. Benigne de Dijon aus dem 12. Jahrhundert ein 'Boniprannus'-Eintrag an 
dritter Stelle der rectoSeite (104). Die übrigen 'Boniprannus'-Belege aus clunia- 
censischen Necrologien begegnen erst zwischen 15. und 23. Stelle der Tages- 
einträge und betreffen Mönche, die höchstens in je zwei cluniacensischen To- 
tenbüchern aufgezeichnet sind. 

Ober zehnmal treffen wir in den Urkunden Clunys aus den siebziger bis 
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achtziger Jahren des 10. Jahrhunderts auf den Mönch Achedeus von Cluny 

(105). Fünfmal findet sich in den cluniacensischen Necrologien der Name. 
Vier der fünf Belege meinen den am 2. November in die Totenbücher von Li- 

moges, Moissac, Marcigny und S. MartindesChamps eingegangenen Mönch 
'Achedeus' von Cluny. Er steht in Limoges und S. Martin an erster, in Marcig- 
ny an zweiter, in Moissac an vierter Stelle; dem entspricht in Longpont an er- 

ster Stelle der Eintrag 'Achedenus' (106). Der so bezeugte 'Achedeus' dürfte 
also dem gleichnamigen Mönch Clunys in den Urkunden Clunys aus der zwei- 
ten Hälfte des 10. Jahrhunderts am ehesten gleichzusetzen sein. 

Zu dem 972 urkundlich belegten Mönch Amolonus/Amolus vo.n Cluny 
(107) lassen sich fünf auf denselben Namenträger bezogene Belege dei clunia- 

censischen Necrologien zum 11. September stellen. 'Amolonus'l'Amolus' steht 
in Limoges, Marcigny, S. MartindesChamps und Longpont an zweiter, in 
Moissac mit der üblichen Verschiebung an elfter Stelle der Tageseinträge (108). 
Im Necrolog des 12. Jahrhunderts aus S. Benigne de Dijon steht zum 11. Sep- 
tember an erster Stelle auf der recto-Seite 'Amolus' (109). Daneben dürfen 
wohl die namenkundlich dazugehörenden 'Ame1ius'-Belege, die überdies nahezu 
alle erst zwischen der 15. und 46. Stelle der Tageseinträge auftauchen, vernach- 
lässigt werden. 

Während uns aus den Urkunden Clunys in den neunziger Jahren des 10. 
Jahrhunderts eincluniacensermönch Giso/Gisonus/Gysonus entgegentritt (1 10), 
gibt es in den cluniacensischen Necrologien nur einen einzigen gleichnamigen 

Mönch, der in mehreren der cluniacensischen Totenbücher zugleich verzeichnet 
ist: den zum 15. September als verstorben gemeldeten 'Giso', der in Limoges, 
S. Martin-desChamps und Longpont an achter, in Marcigny an fünfter und in 

Moissac an 12. Stelle der Tageseinträge wiederkehrt (111). Weitere, vereinzelte 
'Giso'-Belege stehen je von der 11. Stelle an in cluniacensischen Necrologien. 

Neben dem aus Clunys Urkunden zu 998-1000 genannten Borno aus einer 
Zeugengruppe, die aus cluniacensischen Mönchen besteht (112), gibt es an den 

frühen Stellen der Tageseinträge in den Cluniacenserne~rolo~ien nur einen 
'Borno', der wenigstens in zwei, nämlich in den Totenbüchern von S. Martial de 

Limoges und Marcigny gleichzeitig, an zweiter und dritter Stelle zum 6. April 
auftaucht (113), zum selben Tag an dritter Stelle in S. Benigne de Dijon 
(12. Jh.) auf der rectodeite (114). Zum selben Tagist in S. Martindes-Champs 
an  dritter Stelle in derselben Namenumgebung 'Berno', in Longpont an dritter 
Stelle in derselben Namenumgebung 'Bono' verzeichnet (113). Zwei weitere 
Belege sind vereinzelt, die übrigen finden sich erst an viel späterer Eintrags- 
stelle. 
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Es ist daher gewiß nicht übertrieben, aus den hier genannten Beispielen 
den Schluß zu ziehen, daß den gesicherten, je singulären Identifi~ierun~sfäiien 
ein Feld höchstwahrscheinlich richtiger Mönchsidentifi~ierun~en folgt. Dabei 

erinnern wir uns daran, daß wir in den einzelnen cluniacensischen Necrologien 
gerade für die je 20 ersten Tageseinträge bis in die Eintragsfolge hinein vieltau- 
sendfache Ubereinstimmung feststellen können. Diese Beobachtung kann des- 
halb einen Schritt weiterführen, weil damit die Möglichkeit, es könnten im 
cluniacensischen Totengedächtnis aus dem 10. Jahrhundert höchstens einige 
Spitzenfunktionäre des Konvents aufbewahrt worden sein, als unwahrschein- 

lich erscheint, wir vielmehr annehmen dürfen: Die im 10. Jahrhundert verstor- 
benen Mönche von Cluny sind in dem für uns verlorenen, unter Abt Odilo ge- 

führten Necrolog von Cluny, wie es den heute noch erhaltenen Cluniacenser- 
necrologien offensichtlich zugrunde gelegen hatte - Marcigny gibt sicher eine 
aus der Zeit des Abtes Hugo stammende, uns verlorene Ne~rolo~redaktion aus 

Cluny wieder -,aufbewahrt worden. 

Es kann also nach den mitgeteilten Beobachtungen zur frühesten Schicht 
des cluniacensischen T~ten~edächtnisses in den erhaltenen Necrologien clunia- 
censischer Klöster aus dem 11. und 12,Jahrhundert festgestellt werden, daß die 
Cluniacenser bei der Weitergabe ihres Totengedenkens von Cluny an cluniacen- 
sische Klöster bis zum 11. und 12. Jahrhundert Kontinuität im Hinblick auf 
das Gedenken für Wohltäter und Verbrüderte allenfalls in wenigen höchsten 
Spitzen erhalten, alles andere den cluniacensischen Klöstern aufzuzeichnen 
überlassen haben. Was sie dagegen zwei bis zweieinhalb Jahrhunderte hindurch 
bewahrt haben, ist die Gemeinschaft der Mönche Clunys in und außerhalb 

Cluny. Diese steht in den Totenbüchern bei weitem vollständiger als in den Ur- 

kunden, historiographischen und hagiographischen Zeugnissen zusammen ( I  15). 
Daraus ergibt sich in nicht zu überbietender Deutlichkeit, mit welcher 

Kraft cluniacensischen Gemeinschaftshewußtreins wir zu rechnen haben und 
wie dieses gerade mit Hilfe des Totengedächtnisses über Jahrhunderte hin und 
über ganz Europa aufgebaut wurde. Welcher mittelalterliche Klösterverband 
sonst oder welcher Orden hätte uns ein solches schriftliches Zeugnis seines Ge- 
meinschaftsbewußtseins überkommen? Bedenken wir, daß uns das von den 

cluniacensischen Necrologien gemeinsam bezeugte Gemeinschaftsbewußtsein 
der 'Cluniacensis eccfesia' allein von Außenpositionen der Cluniacenser, nicht 

vom Zentrum her überliefert ist, dann stellt sich die Frage: Wie muß dann erst 
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das Zeugnis cluniacensischen Totengedächtnisses und Gemeinschaftsbewußt- 

seins in Cluny selbst ausgesehen haben? Ohne hier in Spekulationen auswei- 

chen zu müssen, wird man festzustellen haben: Die aus der Abtei Cluny verlo- 

rene Obeilieferung der Praxis des Totengedenkens war derart intensiv, daß 

noch die aus dem 12. Jahrhundert erhaltenen cluniacensischen Necrologien 

ihre massiven Obereinstimmungen aus einer gemeinsamen Quelle, aus Cluny, 

demonstrieren; so intensiv, daß wir durch die zeitlich geschichtete Oberlie- 
ferung der erhaltenen cluniacensischen Necrologien noch erkennen können, 

wie die Mönche Clunys seit spätestens der Mitte des 10. Jahrhunderts in der 
verlorenen Kette der Totenbücher in der Abtei Cluny aufbewahrt und an die 
cluniacensischen Klöster weitergegeben worden sind. Das setzt wiederum vor- 
aus, daß der Austausch von Todesnachrichten innerhalb der 'Cluniacensis 
ecclesia' einzigartig rege war, daß in Cluny selbst ein Totenbuch überaus rasch 

gefüllt und durch ein nächstes ersetzt wurde. Insofern diese rasche und rege 

Aktivität des Totengedenkens stets in den Austausch innerhalb der 'Cluniacen- 

sis ecclesia' einmündete, ergäbe sich eine ganz natürliche Erklärung dafür, daß 

wir die Oberlieferung cluniacensischen Totengedächtnisses von Außenpositio- 

nen Clunys, nicht von Cluny selbst überkommen haben. 

Die Gemeinschaft der Mönche Clunys aber wartet weiter auf ihre Erfor- 

schung. Die Vorbereitung einer synoptischen Edition der cluniacensischen Ne- 

crologien - das bedeutet zugleich: die Untersuchung der Schichten des Toten- 

gedächtnisses der 'Cluniacensis ecclesia' - erscheint daher als um so dringender. 
Einen ersten Schritt in diese Richtung sollten die hier mitgeteilten Beobach- 

tungen führen. 
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(41) Zum 17. XII. (wie Anm. 29). 
(42) Zum 9 .  111. (wie Anm. 29). 
(43) Zum 7. XII. (wic Arim. 29). 
(44) Erwähnt seien an diesci Stelle nur die Odo von Cluny verbundenen Erzbischof 

Theotolo von Tours (vgl. J .  WOLLASCH, Königtum, Adel und Klöster im Beiry während 
des 10. Jahrhunderts, in: Neuc Forschungen, wie Anm. 14,  S. 156 und MEHNE, wie Anm. 
18 ,  S. 254), Gräfin Adelheid, die Rornainmutier an Odo von Cluny übciiiug (ebd. ber. S. 
1551, Elisiardus, einst 'comcs illustris', dann Mönch (ebd. S. 107) oder Graf Gerald, der 
Gründer des Klosters Aurillac, dessen Vita Odo verfaßt hat. 

(45) Paris, Bibl. Nar., ms. lat. 13745, vgl. darüber J. DUBOIS, Le Maityiologe 
d'llsuard (Subsidia Hagiogiaphica 40) Bruxelles 1965, S. 15ff., über den karolingerzeit- 
lichcn Konvenc der Geimanusklosreir in der Memorialüberliefeiung s. 0. G. OEXLE, 
Forschungen zu rnonasiischen und geistlichen Gemeinschaften im westfiänkischcn Ecicich 
(Müiistersche Mittelalter-Schriften 31) (im Druck). 

(46) Sie rind veröffentlicht von MOLlNlER (wie Anm. 11) S. 246-280. Es handelt 
sich um folgcnde Einträge: 

5. 1. BcrnardusCluniaco nosiie congegationis monachus 
9.  1. Ado nostie congieg. Cluniaco 

13. 11. Godo nostr$ congegationis monachusCluniacensis 
1. 111. Ameliur nortre congregationis Cluniacenris 
1.111. Obiit Poncius nostie cong.Cluniacensis 

13. 111. Albaldus nostrc congregarionis Cluniacensis 
30. 111. Wileimi nostie congregationis Cluniaco 
26. IV. Rarbaldus noriic congiegationis Cluniacenris 
30 .  IV. Stcphanus nosti$ congegationis Cluniacensis 

6. V. Arluinus noscrc congregationis Cluriiaccnsir cenobii 
11.  V. Oimarur nostre congregationis Cluniacensir 
15. V. Johannis monachi Cluniacensis 

6.  VIII. Obiit GiibernusCluniacenrir nosire congiegationir 
6. VI11. Roberius Cluniaccnsis nostrc c o n g .  



14. IX. Obiii Hunberius prior cenobii Cluniaci 
30. X. Obiii Detfredur monachus Sancri Perri Cluniacensis 
27. XI. Marcelli monachi Cluniacenris 
3. XII. Vidaldus norire congregationir monachur Cluniacensis 

(47) S. Martial de Limoges, S. Martin-der-Champr, Longpont. 
(48) S.  Marcial de Limoges (2), Maicigny ( I ) ,  C. Martin-des-Champs (2), Longpont 

(2), Montierneuf (2), S. Benigne de Dijon (2).  
(49) S. Marrial de Limoger (2), Marcigny ( I ) ,  S. Martin-der-Champa (2),  Longpont 

(2), Moissac (5). Sollte mit 'Hunberiur prepositur Cluniensir' (BB 3,2719. 1019 Oki. 17)  
der Prior von Cluny rein, dann wäre dieser etwa in der Mitte des 
Abbariars Odilos verstorben. M. CHAUME, Ler giands Prieurr de Cluny (Revue Mabillon 
28, 1938, S. 148f.) hielt ihn ohne Begründung für einen „agent laique de I'abbaye". 

(50) LEMOV. MOISS. MARC. S. MART. 
30. 10. Dagfredus (3) Dagfredus? (6) Dagfredus (5) Dagfredus (3) 

LONG. PICT. 
30. 10. Dafredus (3) Dacfredur (4) 

(51) 2. B.: BB 2, 1322; BB 3, 1835; BB 3 ,  1889; BB 3, 1895; BB 3,  1900: BB3,  
1965; BB 3 ,  2216; BB 3,  2247; BB 3, 2261; BB 3, 2388. Damit ist die Angabe von M. 
CHAUME, Observations rui la chionologie des charres de I'abbaye de Cluny (Revue Ma- 
billan31, 1941,s .  15Nr .  1835) korrigiert. 

(52) BB 3,1900. 
(53) BB 3,1895;vgl. auch BB 3,2261 zum Juni 994. 
(54) BB 3,1889;vgl. auch BB 3,2216 und 2388. 
(55) S.  BB 3, 1957. 993 nach Okt. 13. Am 22.Aug. 1004 (BB 3, 2594) trifft man 

Dagfredur zum letzten Mal in einer Urkunde aus Cluny an. 
(56) N. BULST, Untersuchungen zu den Klorrerreformen Wilhelmr von Dijon 

(962-1031) (Pariser Historische Studien 11) Bonn 1973, S. 264. 
(57) B. ALBERS (Hg.), Consuetudiner monasticae 1,  Monte Cassino 1900, S. 205. 
(58) WOLLASCH (wie Anm. 3) S.  70f. Anm. 218. 
(59) Ein Beispiel: BB 2,  1649, 983 Nov. 12-984 Nov. 11, Tausch zwischen Abt 

Maiolus von Cluny und GausbertIEva und BB 2,1468,979 Febr. 12,Tausch zwischen Abt 
Maiolur von Cluny und DodoIPancyIausa haben folgende Zeugenreihen: 

BB 2,1649 BB 2,1468 
Signum Viviani S. Maioli abbaris 

S. Rotkardi S. Vxiuioni 
S. Achedei S. Rothardi 
S. Lamberti S. Bofduini 
S. Arrnanni S. Ackedei 
S. Vuitberti S. Teuderici 
S.  Balduini S. Poncii 
S. Petroni S.  Siefredi 
S. U p s i  S. Aldoard 

S. Jorleni 
S. Bononir 
S. Hvgoni 

Aynddi 
Humbeiti 
Arrnonni 
Vuarnerii 
Adalardi 
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(60) JoslenuslGauslenurlGauze1enu~, der seit 972 in Zeugenreihen als Mönch von 
Cluny bezeugt ist (s. BB 2, 1322, 972 Sept.), schrieb 978 Juni in Cluny BB 2, 1447 
'vice cancellarii', 2 , 1448  und 1449 vom Juli derselben Jahres ohne Titel, 2,  1507 - auf 
979180 datiert - durch die Hand yosleni levirp'. Von 981 bis 988 (2, 1558, 1611,1615, 
1634,1686, 1691; 3,1732,1742,1764,1782,1783,1785,1786,1788) wiederholen sich 
diese Varianten. 1m Der. 990 in Cluny wird 3 ,  1834 als geschrieben 'a Gausleno indiino 
monacho' bezeichnet. Dieselbe Formel begegnet 991 Okt. in Cluny für 3, 1882. 991192 
lautet der Datumsvermerk zweimal hintereinander in 3,  1888 und 1889 'per manum Jos- 
leni indigni racerdotis' und 'sacerdorir indigni'. In 3, 1895 von 991192 heiRr der Schrei- 
ber 'Jodenus sacerdos', zur  selben Zeit in 3 ,1901 yoslenus monachur', während er, noch- 
mals gleichzeitig, in 3 ,1903 ohne Titel im Datumrvermerk begegnet. 

(61) So schreibt z. B. im Juli 950 ('Accum Cluniaco monasterio') 'fraier Rotardur 
sacerdos' (BB 1 ,  776) und im Februar 951 ('Actum Cluniaco monasrerio publice') 'Ro- 
tardus levita' (BB 1 ,  800). Welcher der beiden verbkgt sich hinter dem 'frater Rotardus', 
der am 22. Febr. 957 ('Actum apud Cluniacum monasterium publice') die Urkunde BB 2, 
1021 schrieb? Rotardus ist der im 10. Jahrhundert am häufisten belegte Schreibername 
cluniacensischer Urkunden. 

(62) BeispieIrweise sind an  den Urkunden, die zwischen Januar und Dezember der 
Jahres 984 den Actum-Ort Cluny haben. acht Schreiber tätig: Warneriur (BB 2, 1664, 
1687, 1694, 1705). Adraldus (BB 2, 1673), Rothardui (BB 2,  1681), Teotmarur (BB 2,  
1690), Joilenus (BB 2, 1691),  Aldebaldur (BB 2, 1698), Aldo (BB 2, 1703), Eiminus 
(BB 2, 1706). 

(63) Erst das 11. Jahrhundert betrifft die Studie von J.  RICHARD, La mention du 
chancellier dans les actes prives du Xle sikcle en Bourgogne (Bibliothhque de l'Ecole des 
Charres 112, 1954,s.  61-82). 

(64) BB 2 , 8 8 3  von 954. 
(65) Von den in BB 2, 1088 r u m  August 960 erwähnten Mönchen begegnen in der 

Zeugenreihe von BB 2, 1186, 965 Sept. nicht mehr: Aldiicus, Leutbddus. Rainbaldus, 
Rirfredus, Ingelbaldur, Hugo, Hunbertus, Leotardur, Leyfinus, Eramberrus (Frambertus), 
Warneiius. In BB 2, 1186 erscheinen folgende Mönche, die in BB 2, 1088 fehlen: Duran- 
nus, Oddo, Teudericur, Gotbertur, Bonibrannur, Rambaldus, Acriminius, Achedeus, Adiia- 
nus, Johannes, Albericus, Arnulfur, Wibertur, Letelmus. Oddo. 

(66) 'Trecenti erani vel eo ainplius fiatres' srehi in der 'Disporitio rei familiarir 
Cluniacensir facta a Domno Petro abbare' (BB 5. 4132, S. 475). 'Tiecentir immo fere 
quadringentir monachis' sollte die Weinbauanordnung derselben Textes (S. 480) Vorsorge 
schaffen. Wiederum im selben Text heü3t er, die Einkünfte Clunys reichten nicht hin, 
'üecentor ad minus vivor et milk fortassia quandoque defuncros' zu versorgen (S. 479). 
Diese auf die mit dem Totengedenken verbundenen Armenspeiningen bezogene Aussage 
ist mit den Angaben der Statuten des Petrus Venerabilis zurammenzusehen, mit denen die 
täglichen Präbenden, die im Zusammenhang des Totengedenkens verteilt wurden, auf 
50  festgelegt wurden, nur an wenigen Tagen würden ja die Toteneinträge die Zahl 50 er- 
reichen: Staruta Petri Venerabilis (wie Anm. 5) S. 6 6 t :  'De Anniversariir' (32). 

(67) So trug beispielsweise in Marcigny zum 9. März die zweite auf Elsendir' an- 
legende Hand folgende Schreiberhand auf Rasur am Rand unter die 'familiares' die 966 
gestorbene Königin Berra von Burgund nach (SCHNÜRER, wie Anm. 29, S. 19). 

(68) S. oben den Text zu den Anm. 50-55. 
(69) BB 3,1957. 
(70) LEMOV. MOISS. MARC. S.  MART. LONG. PICT. 

16. 03. - - Radegirur (2) Radegisur (4) Radegisus (7) - 
17.03. Radegisus (7) - - - - - 
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(71) Conruetudines Farfenses, hg. von ALBERS (wie Anm. 57) 11,51, S. 185f. 
(72) BB 2, 1501. 
(73) BB 2, 897, 909, 916, 1189 ,1455,1501,1504,1506,1512,1576,1701 --'ad 

vicem cancellarii': 2, 909, 1504. 1506, 1512. Cluny ist nicht als Ausrrellungrort, wohl aber 
als Actum-Ort in BB 2, 1576 genanni;ugl. CHAUME (wie Anm. 51) 29, 1939, S. 133ff. 

(74) LEMOV. MOISS. MARC. S. MART. 
10 .03 .  Randuinur (1)  - Randuinur (3)  Randuinur (1)  

Randuinus (6) 
LONG. PICT. 

10 .03 .  Randuinus (1) Lauduinus (1) 
(75) Poiticrr, Arch. Dip .  de la Vienne, ms. H reg. 205, fol. 157". 
(76) BB 2,916.  
(77) BB 2, 1512. 
(78) BB 2,1088.  
(79) LEMOV. MOISS. MARC. S. MART 

27. 06. Leifinus (3)  - Layfinus (3)  Leifinur (2) 
LONG. PICT. 

27.06.  Letfinus 121 Leifinur 121 , , , , 
(80) BB 2, 1186. 
(81) LEMOV. MOISS. MARC. S. MART. 

28.03. Adrianus (2) - Adiianur (5)  Adrianus (2)  
LONG. PICT. 

28.03.  Adrianus (2)  Adiianus (2)  
(82) BB 2, 1064. 
(831 LEMOV. MOISS. MARC. C .  MART 

11 .11 .  - Arcrimus (4)  Aycrimus (8)  Archrimur (2)  
LONG. PICT. 

11. 11. Archimus (42) - 
(84) BB 2 , 9 0 7  und 1322;ugl. CHAUME (wie Anm. 73) S .  134 Nr. 907. 
(85) LEMOV. MOISS. MARC. S.  MART. 

14. 08. Wilisus (2) - - - 
18.08 .  - Wiiirur (13) Wiiisii (6)  Wiiisus (2)  

LONG. PICT. 
14.08. - - 
18. 08. Wilisus (2)  - 

(86) BB 1 , 6 3 5 .  
(87) LEMOV. MOISS. MARC. S. MART. 

06. 11. - Wandereuer- Wandreuer- Wandreuerrur (2)  
tus (5)  tus (5)  

LONG. PICT. 
06.11.  Wandeberiur (2)  - 

(88) BB 1 ,  372 und 381. 
(89) Biblioiheca Cluniacensis (wie Anm. 15) Sp. 13-56. 
(90) Ebd. Sp. 23f. 
(92) Ebd. Sp. 25. 

(91) Ebd. Sp. 24. 

(931 LEMOV. MOISS. MARC. S. MART. 
02.07.  Adegrimus (2)  - Adegrimur ( I )  Adegrimur (2) 

LONG. PICT. 
02 .07 .  Adegrinur (2) Adegrini (2)  
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(94) Paris, Bibl. Nai., mr. 1st. 4339, fol. 71. 
(95) Dijon, Bibl. d e  la Ville, ms. 634, fol. 144. 
(96) 2. B.:BB 1 ,  284, 362, 376, 381 bis 384, 386,  400, 406, 420, 436, 442,452,  

473 ,477 ,485 ,488 ,495 ,498 ,550 ,551 .  
(971 LEMOV. MOISS. MARC. S. MART. 

02.06 Syrur (2)  - Suus (3)  S r u s  (2) 
LONG PICT. 

02 .06 .  Syrur (2)  SUus (2)  
(981 Der in BB 1,  354  in den Abbatiar Odor gestellre Syrur-Beleg gehört nach 

Zeugenreihe und Schreibervermerk in die letzte Zeii der Maiolus und in Odilor Anfänge 
(vgl. z .  B. BB 3, 2033, 2062, 2575, 2581, 2594 U. a. sowie F. NEISKE,Dar äliere Necio- 
log von S. Savino di Piacenra. Kommenrar M 8 - im Druck). 

. . 
(101) LEMOV. MOISS. MARC. S. MART. 

01.11. Aquinus ( I )  Aquinur (6) Aquinus ( I )  Aquinus ( I )  
LONG. PlCT. 

01.11. Aquinus (1)  Aquinus (1) 
(102) BB 2,1186. 

(1031 LEMOV. MOISS. MARC. S. MART. 
05 .05 .  Boniprannus (3)  - Boniprannus (9)  Boniprannur (3)  

LONG. PICT. 
05.05.  Domprannus (3)  - 

(104) Dijon, Bibl. de la Ville, ms. 634, fol. 138  
(105) BB 2,907,921,1186,1322,1423,1460,1468,1469,1574,1653,1723;vgl. 

CHAUME (wie Anm. 73) S. 134. 
(1061 LEMOV. MOISS. MARC. S. MART. 

02. 11. Achedeur ( I )  Achedeur (4) Achedeus (2)  Achedeus ( I )  
LONG. PICT. 

02. 11. Achedenus (11 - , . 
(107) BB 2,1322.  
(108) LEMOV. MOISS. MARC. S. MART 

11 .09 .  Amolus (2) Amolus (11) Amolus (2)  Amolus (2)  
LONG. PICT. 

11 .09 .  Amolus (2) - 
(109) Dijon, Bibl. de la Ville, ma. 634, fol. 151. 
(110) BB 3, 1821, 1835. Doch dieser GirolGironur har noch nach der Jahrtausend- 

wende gelebt (BB 3,2581,100311004). 

(111) LEMOV. MOISS. MARC. S. MART. 
15. 09. Giso (8) Giso (12) Giso (5) Gis0 (8)  

LONG. PlCT. 
15 .09 .  Giro (8) - 

(112) BB 3 , 2 4 5 9  und 3 ,2490 .  
(1131 LEMOV. MOISS. MARC. S. MART. 

06.04.  Borno (3)  - Borno (2)  Berno (3) 
LONG. PICT. 

06 .04 .  Boiio (3)  - 
(1 14) Dijon, Bibl. de la Ville, ms. 634, fol. 136. 
(115) In diesem Zurarnmenhang verdient er Beachtung, daß man in CIuny im 11. 
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Jh. das Necrolog geradezu 'Gedenkbuch der Brüder' (gemeint: der Mönche von Cluny) 
nennen konnte. So beschrieb z .  B. Bernhard im Ordo Cluniacensis 1, 24 (HERRGOTT, 
wie Anm. 2. S. 196). wie der Armarius nach dem Tod eines Mönchs sowohl das 'nomen 
defuncri in rnernorinli framim scribere', als auch 'et Breves quae pro eo mittendae sunt per 
cellas' die Todesnachrichien zu schreiben hatte, die in Clunys Dependenzen zu senden wa- 
ren. Und im Kapitel über die 'pueri' (1, 27, ebd. S. 208) vermerkte er von diesen: 'quotidie 
legunt in codice Martyrologii er Fratmm Memorioli'. Hiei ist die Einheit von Maityrolog 
und Necrolog im Kapirelsbuch durch dar Zusammenstehen von Maityrologium und Fra- 
trum Memoriale ganz auf die Mönche in ihrer täglichen Praxis der Totengedenkenr kon- 
zentriert. 






